
 

Landeshauptstadt Dresden 
Standesamt 

Checkliste Namensänderung  
 

Sie haben Ihren Namen geändert? Dann müssen Sie dies verschiedenen Behörden und Stellen mitteilen.  

Diese Checkliste kann Ihnen helfen, keine Mitteilung zu vergessen.  

 

Die Übersicht stellt lediglich eine Empfehlung dar. Bitte kontaktieren Sie diejenigen Behörden und Stellen,  

die für Sie relevant sind. Die Aufzählung ist nicht abschließend!  

Bitte informieren Sie sich, ob Sie weitere, hier nicht aufgezählte Mitteilungen machen müssen. 

 

Mitteilung an Bemerkungen/Ergänzungen  erledigt 

Bürgerbüro (Beantragung Ausweisdokument) pers. Vorsprache erforderlich!  

Krankenkasse   

Finanzamt (automatische Mitteilung durch Bürgeramt)  

Kreditinstitut (Bank/Sparkasse)   

Führerscheinstelle, Zulassungsstelle   

Arbeitgeber   

Agentur für Arbeit, Jobcenter   

Deutsche Rentenversicherung (automatische Mitteilung durch Bürgeramt)  

Private Rentenversicherung   

Jugendamt, BAföG-Amt   

Kindertagesstätte, Schule, Universität   

Sozialamt    

Vermieter/Wohnungsgesellschaft   

Telefon-, Fernseh-, Internetanbieter   

Strom- und Energieanbieter   

GEZ   

Versicherungen (z. B. Haftpflicht-, Hausrat-, Kfz)   
Verträge und Abonnements  
(z. B. Automobilclub, Monatskarte,  
Bibliotheksausweis, Verein, Zeitungen) 

  

…   

…   

…   



Impressum 
 
Herausgeber: 
Landeshauptstadt Dresden 

Bürgeramt, Abt. Standesamt 
Telefon (03 51) 4 88 88 01 
E-Mail standesamt@dresden.de 

Postfach 12 00 20 
01001 Dresden 
www.dresden.de 
facebook.com/stadt.dresden 

Zentraler Behördenruf 115 – Wir lieben Fragen 

Redaktion: Standesamt Dresden  

 

Februar 2025 

 

Elektronische Dokumente mit qualifizierter elektronischer Signatur können über ein  
Formular eingereicht werden. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, E-Mails an die  
Landeshauptstadt Dresden mit einem S/MIME-Zertifikat zu verschlüsseln oder mit  
DE-Mail sichere E-Mails zu senden. Weitere Informationen hierzu stehen unter  
www.dresden.de/kontakt. 
Dieses Informationsmaterial ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit der Landeshauptstadt  
Dresden. Es darf nicht zur Wahlwerbung benutzt werden. Parteien können es jedoch 
zur Unterrichtung ihrer Mitglieder verwenden. 


